
 

  

Besondere Vertragsbedingungen          Exemplar für Ihre Unterlagen 
für EWE business Strom 36   
(36 Monate Energiepreisgarantie) 

 
 
Die Belieferung mit Strom erfolgt gemäß den Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Lieferung von Strom 
durch EWE außerhalb der Grundversorgung - im Folgenden „Allgemeine Vertragsbedingungen“ genannt -, 
sofern in diesen Besonderen Vertragsbedingungen für „EWE business Strom 36“ nichts Abweichendes 
geregelt ist.     
 

(1) Der Stromvertrag „EWE business Strom 36“ hat eine Laufzeit von 36 Monaten gerechnet ab dem in 
der Vertragsbestätigung genannten Lieferbeginn. Er verlängert sich automatisch jeweils um weitere 
zwölf Monate, wenn er nicht von einer Vertragspartei fristgemäß gekündigt wird. Es gilt eine Kündi-
gungsfrist von einem Monat zum Ende des jeweiligen Vertragsablaufs. Das Sonderkündigungsrecht 
des Kunden gemäß § 5 Abs. 5 der Allgemeinen Vertragsbedingungen bleibt unberührt. 

(2) EWE business Strom 36 wird abweichend von § 6 Abs. 2. Ziff. 4 der Allgemeinen Vertragsbedingun-
gen nur für die Belieferung bis zu einer Jahresverbrauchsmenge von 100.000 kWh je Abnahmestelle 
angeboten. Bei tatsächlicher oder absehbarer Überschreitung einer Jahresverbrauchsmenge von 
100.000 kWh je Abnahmestelle, ist EWE VERTRIEB GmbH - im Folgenden „EWE“ genannt - berechtigt, 
den Stromvertrag mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats zu kündigen. 
Wird in einer Abrechnung ein kürzerer oder längerer Verbrauchszeitraum als ein Kalenderjahr (365 
Tage) abgerechnet, ist der für 365 Tage rechnerisch ermittelte Verbrauch für das Kündigungsrecht 
maßgeblich. 

(3) Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit zweiwöchiger Frist auf das Ende eines 
Kalendermonats unter Angabe der neuen Anschrift zu kündigen. 

(4) Die Kündigung bedarf der Textform. 
(5) Bei dem Kunden muss es sich um einen Unternehmer im Sinne des §14 Abs. 1 BGB handeln. 

 

(1) Die in der Vertragsbestätigung genannten Preise gelten für 36 Monate ab dem darin genannten 
Vertragsbeginn. Eine Änderung der Preise entsprechend § 5 der Allgemeinen Vertragsbedingungen 
erfolgt während dieser Laufzeit nur bei einer Änderung der gesetzlichen Strom- bzw. Umsatzsteuer, 
Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), KWK-G, der Konzessionsabgabe sowie den  
Netzentgelten. 

(2) Abweichend von § 5 Abs. 4 der Allgemeinen Vertragsbedingungen erfolgt außerhalb des Grundver-
sorgungsgebietes von EWE keine öffentliche Bekanntgabe. Änderungen der Preise werden erst nach 
brieflicher Mitteilung an den Kunden wirksam. Zudem werden die Änderungen auf der Internetseite 
der EWE veröffentlicht. EWE hat in der Mitteilung und auf der Internetseite den Umfang, den Anlass 
und die Voraussetzungen einer Änderung anzugeben. 

Der Kunde hat unverzüglich jede Änderung seines Namens, seiner Firma und Rechtsform, seiner An-
schrift, seiner E-Mail-Adresse, seines Geschäftssitzes und seiner Bankverbindung EWE mitzuteilen.  

„EWE business Strom 36“ ist nur für Kunden mit Ein- und Zweitarifzähler verfügbar. 

(1) Der Kunde hat jedes Jahr einen einmaligen Anspruch auf eine Stichtagsabrechnung zu einem von ihm 
festgelegten Wunschtermin. Für diese Stichtagsabrechnung fällt kein gesondertes Entgelt an. 

(2) Die Stichtagsabrechnung findet zu dem im separaten Auftrag vereinbarten Stichtag statt. Liegen EWE 
für die Verbrauchsstelle vom Messstellenbetreiber oder Netzbetreiber aktuelle Verbrauchswerte vor, 
werden die Verbrauchswerte von diesen verwendet. Liegen keine Verbrauchswerte vom Netz- oder 
Messstellenbetreiber vor, muss der Kunde diese zum Zwecke der Stichtagsabrechnung, abweichend 
von §11 Abs.2 der Allgemeinen  Vertragsbedingungen für die Lieferung von Strom durch EWE außer-
halb der Grundversorgung die Messeinrichtung selbst ablesen. EWE wird den Kunden in diesem Fall 
per Email informieren und ihm eine Ableseliste in einem verarbeitungsfähigen Format zur Verfügung 
stellen. Der Kunde muss die Ablesung in einem Zeitraum von sieben Tagen vor oder nach dem Stich-
tag durchführen. Liegen EWE keine Verbrauchswerte vor oder wurde die Stichtagsablesung außer-
halb des oben genannten Zeitraums abgelesen, ist EWE nicht verpflichtet eine Stichtagsabrechnung 
zu erstellen. Der Kunde erhält dann zum nächsten regulären Ablesetermin eine Abrechnung. 

(3) Die erste Stichtagsabrechnung erfolgt frühestens ein halbes Jahr nach Aufnahme der Belieferung.  

§ 26 der Allgemeinen Vertragsbedingungen gilt ebenfalls für die Änderungen dieser Besonderen     
Vertragsbedingungen für „EWE business Strom 36“.  

 
Oldenburg, im Dezember 2017 
EWE VERTRIEB GmbH 
 

 
§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 

Diese „Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Lieferung von Strom durch EWE außerhalb der 
Grundversorgung“ – im Folgenden „Allgemeine Vertragsbedingungen“ genannt - regeln die Bedin-
gungen, zu denen die EWE VERTRIEB GmbH - im Folgenden „EWE“ genannt - Kunden außerhalb der 
Grundversorgung mit Strom beliefert.  

 
§ 2 Vertragsschluss 
(1) Der Abschluss des Stromvertrages zwischen EWE und dem Kunden setzt einen schriftlichen Auftrag 

des Kunden für die Belieferung mit Strom außerhalb der Grundversorgung voraus. Der Vertrag wird 
mit Erhalt der Vertragsbestätigung von EWE in Textform wirksam. Die Lieferung von Strom beginnt 
zu dem in der Vertragsbestätigung genannten Datum. 

(2) Der Lieferbeginn erfolgt in der Regel zum 1. des Folgemonats, soweit die Laufzeit eines bestehenden 
Stromvertrages dies zulässt. Im Falle eines Lieferantenwechsels erfolgt der Lieferbeginn in der Regel 
zum 1. eines Monats, sofern die verbindlichen Regelungen zum Lieferantenwechsel dies zulassen. 
Sollte der bisherige Stromvertrag eine längere Kündigungsfrist beinhalten, aufgrund derer die Auf-
nahme der Lieferung durch EWE im vorgenannten Zeitraum nicht möglich ist, wird der Stromvertrag 
mit EWE sowie der Lieferbeginn zu dem auf die Beendigung des bisherigen Stromvertrags folgenden 
Tag wirksam. 

(3) In der Vertragsbestätigung wird EWE den Kunden darauf hinweisen, dass Ansprüche wegen Versor-
gungsstörungen im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 1 dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen gegen den 
Netzbetreiber geltend gemacht werden können. Außerdem soll die Vertragsbestätigung eine zu-
sammenhängende Aufstellung aller für den Stromvertrag notwendigen Angaben enthalten, insbe-
sondere 

 
1. Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht, Registernummer, Familienname, Vorname, Ad-

resse, Kundennummer), 

 
2. Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des Aufstellungsorts des Zählers, 

 
3. Angaben zu EWE (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse) und 

 
4. Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die Stromversorgung durchgeführt wird 

(Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse). 
 

Soweit die Angaben nach Satz 2 Nr. 1 bei Vertragsschluss noch nicht vollständig vorliegen, ist der 
Kunde verpflichtet, diese EWE auf Anforderung mitzuteilen. 

 
§ 3 Bedarfsdeckung 

Der Kunde ist für die Dauer des Stromvertrages verpflichtet, seinen gesamten leitungsgebundenen 
Strombedarf aus den Stromlieferungen von EWE zu decken. Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung 
durch Eigenanlagen der Kraft-Wärme-Kopplung bis 50 Kilowatt elektrischer Leistung und aus erneu-
erbaren Energien; ferner durch Eigenanlagen, die ausschließlich der Sicherstellung des Strombedarfs 
bei Aussetzen der Stromversorgung dienen (Notstromaggregate). Notstromaggregate dürfen außer-
halb ihrer eigentlichen Bestimmungen nicht mehr als 15 Stunden monatlich zur Erprobung betrieben 
werden.  

 
§ 4 Art der Versorgung  

Welche Stromart (Drehstrom oder Wechselstrom) und Spannungsart für das Vertragsverhältnis maß-
gebend sein sollen, ergibt sich aus der Stromart und Spannung des jeweiligen Stromversorgungsnet-
zes der allgemeinen Versorgung, an das die Anlage, über die der Kunde Strom entnimmt, angeschlos-
sen ist.  

 
§ 5 Preisänderungen, Sonderkündigungsrecht  
(1) Der Strompreis enthält folgende Kosten:  

1. Beschaffungs- und Vertriebskosten 
2. Steuern, Abgaben und sonstige staatlich veranlasste Belastungen (Umsatzsteuer, Stromsteu-

er, Konzessionsabgabe, Umlagen und Aufschläge nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, 
dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz, § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung, § 17 f. EnWG - 
„Offshore-Umlage“ und § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten) 

3. Netzentgelte und Entgelte für den Messstellenbetrieb.  
(2) Preisänderungen durch EWE erfolgen im Wege der einseitigen Leistungsbestimmung in Ausübung 

billigen Ermessens nach § 315 BGB. Der Kunde kann dies nach § 315 Abs. 3 BGB zivilgerichtlich über-
prüfen lassen. Bei der einseitigen Leistungsbestimmung durch EWE sind ausschließlich Änderungen 
der Kosten zu berücksichtigen, die für die Preisermittlung nach Absatz 1 maßgeblich sind. EWE ist bei 
Kostensteigerungen berechtigt, bei Kostensenkungen verpflichtet, eine Preisänderung durchzufüh-
ren. Bei der Preisermittlung ist EWE verpflichtet, Kostensteigerungen nur unter Ansatz gegenläufiger 
Kostensenkungen zu berücksichtigen und eine Saldierung von Kostensteigerungen und Kostensen-
kungen vorzunehmen. 

(3) EWE nimmt mindestens alle zwölf Monate eine Überprüfung der Kostenentwicklung vor. EWE hat 
den Umfang und den Zeitpunkt einer Preisänderung so zu bestimmen, dass Kostensenkungen nach 
denselben betriebswirtschaftlichen Maßstäben Rechnung getragen wird wie Kostenerhöhungen. Ins-
besondere darf EWE Kostensenkungen nicht später weitergeben als Kostensteigerungen. 

(4) Änderungen der Preise werden erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs 
Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. EWE ist verpflichtet, zu den beabsichtigten 
Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekanntgabe eine briefliche Mitteilung an den Kunden zu 
versenden und die Änderungen auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen; hierbei hat EWE den Um-
fang, den Anlass und die Voraussetzungen einer Änderung anzugeben. 

(5) Ändert EWE die Preise, so hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist zu kündigen. Hierauf wird EWE den Kunden in der brieflichen Mitteilung über die bevorstehende 
Änderung ausdrücklich hinweisen. Die Kündigung bedarf der Textform. EWE hat die Kündigung un-
verzüglich nach Eingang in Textform zu bestätigen. 

(6) Abweichend von vorstehenden Ziffern 2 bis 5 werden Änderungen der Umsatzsteuer gemäß 
Umsatzsteuergesetz ohne Ankündigung und ohne außerordentliche Kündigungsmöglichkeit an den 
Kunden weitergegeben. 

(7) Ziffern 2 bis 5 gelten auch soweit künftig neue Steuern, Abgaben oder sonstige staatlich veranlasste, 
die Beschaffung, Erzeugung, Netznutzung (Übertragung und Verteilung) oder den Verbrauch von 
elektrischer Energie betreffende Mehrbelastungen oder Entlastungen wirksam werden 

§ 6 Umfang der Versorgung 
(1)   EWE ist im Interesse des Kunden verpflichtet, die für die Durchführung der Stromversorgung 

erforderlichen Verträge mit Netzbetreibern abzuschließen. EWE hat die ihr möglichen Maßnahmen 
zu treffen, um dem Kunden am Ende des Netzanschlusses, zu dessen Nutzung der Kunde nach der 
Niederspannungsanschlussverordnung berechtigt ist, zum jeweiligen Strompreis und zu den jeweili-
gen Vertragsbedingungen Strom zur Verfügung zu stellen. Der Strom wird für die Zwecke des Letzt-
verbrauchs geliefert. 

(2) EWE ist verpflichtet, den Strombedarf des Kunden zu befriedigen und für die Dauer des Stromvertra-
ges im vertraglich vorgesehenen Umfang nach Maßgabe des Absatzes 1 jederzeit Strom zur Verfü-
gung zu stellen. Dies gilt nicht, 

 
1. soweit der Strompreis oder die jeweiligen Vertragsbedingungen zeitliche Beschränkungen 

vorsehen, 
2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die Anschlussnutzung nach § 17 

oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 der Niederspannungsanschlussverordnung unterbrochen hat, 
3. soweit und solange EWE an der Erzeugung, dem Bezug oder der vertragsgemäßen Lieferung 

von Strom durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihr nicht möglich 
ist oder in entsprechender Anwendung des § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes 
wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist oder 

4. soweit die Belieferung eine Jahresmenge von 100.000 kWh je Abnahmestelle übersteigt. So-
fern diese jährliche Liefermenge überschritten wird oder der Netzbetreiber eine Leistungs-
messung in Rechnung stellt, behält EWE sich vor, den Stromvertrag mit einer Frist von einem 
Monat auf das Ende eines Kalendermonats zu kündigen. 

 
(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Stromversorgung ist, soweit es sich um 

Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, EWE von der Leis-
tungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen 
der EWE nach § 19 dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen beruht. EWE ist verpflichtet, dem Kun-
den auf Verlangen unverzüglich über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zu-
sammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr in 
zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. 

 
 
 
 
 



 

 

§ 7 Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten 
Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zusätzlicher Verbrauchs-
geräte sind EWE mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern. Entstehen 
EWE durch die vom Kunden verursachte Erweiterung oder Änderung der Kundenanlage bzw. die 
Verwendung zusätzlicher Strom- bzw. Verbrauchsgeräte Mehrkosten, sind diese vom Kunden zu tra-
gen. 

 
§ 8 Messeinrichtungen 
(1) Der von EWE gelieferte Strom wird durch die Messeinrichtungen nach den Vorschriften des Mess-

stellenbetriebsgesetzes  festgestellt. 
(2) EWE ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprüfung der Messeinrichtungen 

durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 Absatz 3 des 
Mess- und Eichgesetzes beim Messstellenbetreiber zu veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf 
Prüfung nicht bei EWE, so hat er diese zugleich mit der Antragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten 
der Prüfung nach Satz 1 fallen EWE zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehler-
grenzen überschreitet, sonst dem Kunden. 

 
§ 9 Zutrittsrecht 

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten 
des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder EWE den Zutritt zu seinem Grundstück und zu 
seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen oder zur 
Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen erforderlich ist. 
Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den jeweiligen Kunden oder durch Aushang an oder 
im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; 
mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messein-
richtungen zugänglich sind. 

 
§ 10 Vertragsstrafe 
(1) Verbraucht der Kunde Strom unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrich-

tungen oder nach Unterbrechung der Stromversorgung, so ist EWE berechtigt, eine Vertragsstrafe zu 
verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate, auf 
der Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu zehn 
Stunden nach dem für den Kunden geltenden Strompreis zu berechnen. 

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die 
Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe 
beträgt das Zweifache des Betrages, den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für 
ihn geltenden Strompreis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum von 
sechs Monaten verlangt werden. 

(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so 
kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Absätze 1 und 2 über einen geschätzten 
Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen darf, erhoben werden. 

 
§ 11 Ablesung, Zwischenablesung 
(1) EWE ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten zu verwenden, die sie vom Netzbe-

treiber oder vom Messstellenbetreiber oder von dem die Messung durchführenden Dritten erhalten 
hat. 

(2) EWE kann die Messeinrichtungen selbst ablesen oder verlangen, dass diese vom Kunden abgelesen 
werden, wenn dies 

 
1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Abs. 1 dieser Allgemeinen Vertragsbedin-

gungen, 
2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder 
3. bei einem berechtigten Interesse von EWE an einer Überprüfung der Ablesung 

 
erfolgt. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn diese ihm nicht zu-
mutbar ist. EWE darf bei einem berechtigten Widerspruch nach Satz 2 für eine eigene Ablesung kein 
gesondertes Entgelt verlangen. 

(3) Wenn der Netzbetreiber oder EWE das Grundstück und die Räume des Kunden nicht zum Zwecke der 
Ablesung betreten kann, darf EWE den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei 
einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter angemessener Berücksichti-
gung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde eine vereinbarte Selbst-
ablesung nicht oder verspätet vornimmt. 

(4) Die Ablesung der Messeinrichtung erfolgt zum von EWE bestimmten Zeitpunkt. Erfolgt auf Wunsch 
des Kunden eine gesonderte Ablesung der Messeinrichtung durch EWE („Zwischenablesung“) oder 
widerspricht der Kunde unberechtigt einer von EWE verlangten Selbstablesung und erfolgt hierauf 
eine Ablesung durch EWE, wird hierfür ein gesondertes Entgelt in Höhe von 30,00 Euro (brutto) be-
rechnet. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. 

 

§ 12 Abrechnung, Zwischenabrechnung 
(1) Der Stromverbrauch wird nach Maßgabe des § 40 Abs. 3 des Energiewirtschaftsgesetzes abgerech-

net. Dies erfolgt in der Regel einmal jährlich.  
Abweichend hiervon bietet EWE dem Kunden eine monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Ab-
rechnung an. Eine solche monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnungsweise bedarf 
einer gesonderten Vereinbarung mit EWE; jede weitere Abrechnung neben der von EWE vorgesehe-
nen turnusmäßigen Jahresabrechnung oder einer von EWE veranlassten Zwischenabrechnung wird 
mit einem gesonderten Entgelt in Höhe von jeweils 25,00 Euro (brutto) berechnet.   

(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die verbrauchsabhängigen Preise, so wird der für 
die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwan-
kungen sind auf der Grundlage der für Haushaltskunden maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen 
zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger 
Abgabensätze. 

 
§ 13 Abschlagszahlungen 
(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann EWE für den nach der letzten 

Abrechnung verbrauchten Strom eine Abschlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig für den Zeitraum 
der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berech-
nen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem 
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Ver-
brauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. 

(2) Ändert sich der Strompreis, so können die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen 
mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend angepasst werden. 

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, so ist der 
übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens aber mit der nächsten Abschlagsforde-
rung zu verrechnen. Nach Beendigung des Versorgungsverhältnisses sind zu viel gezahlte Abschläge 
unverzüglich zu erstatten. 

(4) EWE führt ein Konto zur Abwicklung des laufenden Geschäfts- und Zahlungsverkehrs als Kontokor-
rent im Sinne des § 355 des Handelsgesetzbuches (Konto in laufender Rechnung). Beiderseitige An-
sprüche und Leistungen werden hierbei in Rechnung gestellt. 

(5) Die Verrechnung der in das Kontokorrent eingestellten Ansprüche und Leistungen erfolgt vor 
Erstellung der Jahresrechnung, soweit nichts anderes vereinbart wurde. Der sich aus der Verrech-
nung ergebende Saldo wird in der Jahresrechnung ausgewiesen. Bei Vorliegen eines berechtigten In-
teresses einer der Vertragsparteien wird die Verrechnung auch zu sonstigen Terminen vorgenom-
men. In einem solchen Fall erfolgt der Ausweis des Saldos in einer Zwischen- oder Schlussabrech-
nung. 

 
§ 14 Vorauszahlungen 
(1) EWE ist berechtigt, für den Stromverbrauch eines Abrechnungszeitraums Vorauszahlung zu verlan-

gen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde sei-

nen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen einer Voraus-
zahlung ist der Kunde hierüber ausdrücklich und in verständlicher Form zu unterrichten. Hierbei sind 
mindestens der Beginn, die Höhe und die Gründe der Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für 
ihren Wegfall anzugeben. 

(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums 
oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass 
sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der 
Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt EWE Abschlagszahlungen, so kann EWE die 
Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten 
Rechnungserteilung zu verrechnen. 

(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann EWE beim Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler 
oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einrichten. 

 
§ 15 Sicherheitsleistung 
(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen nicht bereit 

oder nicht in der Lage, kann EWE in angemessener Höhe Sicherheit verlangen. 
(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

verzinst. 
(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen 

Zahlungsverpflichtungen aus dem Versorgungsverhältnis nach, so kann EWE die Sicherheit verwer-
ten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapie-
ren gehen zu Lasten des Kunden. 

(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung mehr verlangt werden 
kann. 

 
§ 16 Rechnungen und Abschläge; Online-Rechnungen 
(1) Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen einfach verständlich sein. Die für die Forderung 

maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein verständlicher Form auszuwei-
sen. 

(2) EWE ist berechtigt, dem Kunden Online-Rechnungen zukommen zu lassen, sofern dies zwischen dem 
Kunden und EWE vereinbart wurde. Diese Vereinbarung gilt dann auch für die weiteren von EWE un-
ter derselben Vertragsnummer erbrachten bzw. abgerechneten Lieferungen und Leistungen wie z.B. 
Erdgas, Wärme, Wasser und/oder Abwasser. Der Kunde hat in diesem Fall jede Änderung seiner E-
Mail-Adresse unverzüglich unter www.ewe.de mitzuteilen und sicherzustellen, dass die EWE mitge-
teilte E-Mail-Adresse immer aktuell und gültig ist. Der Kunde ist verpflichtet, die für ihn eingehenden 
Nachrichten in angemessenen Abständen regelmäßig abzurufen.  

(3) Bei der Zahlungsweise kann der Kunde zwischen Lastschriftverfahren und Überweisung wählen.  
 
§ 17 Zahlung, Verzug 
(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem von EWE angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch 

zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Einwände gegen Rechnungen und Ab-
schlagsberechnungen berechtigen gegenüber EWE zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverwei-
gerung nur, 

 
1. soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder 
2. sofern 

 
a. der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als dop-

pelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist 
und 

b. der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt 
 

und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts festgestellt 
ist. § 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt. 

(2) Bei Zahlungsverzug wird für jede Mahnung fälliger Rechnungsbeträge oder Abschlagszahlungen  
für Stromlieferungen sowie Rechnungsbeträge für sonstige Lieferungen und Leistungen 
berechnet:  2,00 Euro 

(3) Dem Kunden bleibt hinsichtlich der pauschal berechneten Kosten gem. Abs. 2 der Nachweis eines 
geringeren Schadens vorbehalten. 

(4) Gegen Ansprüche von EWE kann vom Kunden nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestell-
ten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 

 
§ 18 Berechnungsfehler 
(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder 

werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die Überzahlung von EWE 
zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht 
einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt EWE den Verbrauch 
für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorherge-
henden und des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des 
vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berück-
sichtigen. Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht ordnungsgemäßen Funktion einer Messein-
richtung ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Ver-
brauch der Nachberechnung zu Grunde zu legen. 

(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum 
beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt 
werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt. 

 
§ 19 Unterbrechung der Versorgung 
(1) EWE ist berechtigt, die Stromversorgung ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber 

unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen in nicht unerheb-
lichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch 
von elektrischer Arbeit unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen 
zu verhindern. 

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung 
trotz Mahnung, ist EWE berechtigt, die Stromversorgung vier Wochen nach Androhung unterbrechen 
zu lassen und den zuständigen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 der Niederspannungsanschlussverord-
nung mit der Unterbrechung der Stromversorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen 
der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde dar-
legt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. EWE kann mit 
der Mahnung zugleich die Unterbrechung der Stromversorgung androhen, sofern dies nicht außer 
Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. Wegen Zahlungsverzuges darf EWE eine Unter-
brechung unter den in den Sätzen 1 bis 3 genannten Voraussetzungen nur durchführen lassen, wenn 
der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtungen von mindestens 100 Euro 
in Verzug ist. Bei der Berechnung der Höhe des Betrages nach Satz 4 bleiben diejenigen nicht titulier-
ten Forderungen außer Betracht, die der Kunde form- und fristgerecht sowie schlüssig begründet be-
anstandet hat. Ferner bleiben diejenigen Rückstände außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung 
zwischen EWE und Kunde noch nicht fällig sind oder die aus einer streitigen und noch nicht rechts-
kräftig entschiedenen Preiserhöhung von EWE resultieren. 

(3) Der Beginn der Unterbrechung der Stromversorgung ist dem Kunden drei Werktage im Voraus 
anzukündigen. 

(4) EWE hat die Stromversorgung unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald die Gründe für ihre 
Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung 
der Belieferung ersetzt hat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

§ 20 Kündigung 
(1) Der Stromvertrag kann mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. 
(2) Die Kündigung bedarf der Textform. EWE soll eine Kündigung des Kunden unverzüglich nach Eingang 

in Textform bestätigen. 
(3) EWE darf keine gesonderten Entgelte für den Fall einer Kündigung des Vertrages, insbesondere 

wegen eines Wechsels des Lieferanten, verlangen. Der Lieferantenwechsel muss möglichst zügig er-
folgen. 

 
 
§ 21 Fristlose Kündigung 

EWE ist in den Fällen des § 19 Abs. 1 dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen berechtigt, das Ver-
tragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung der Stromversor-
gung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 19 Abs. 2 dieser Allgemei-
nen Vertragsbedingungen ist EWE zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher 
angedroht wurde; § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen gilt entspre-
chend. 

 
§ 22 Haftung 

EWE haftet auch für Schäden aus schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, bei einfa-
cher Fahrlässigkeit jedoch begrenzt auf die bei Beginn des Vertragsverhältnisses vorhersehbaren ver-
tragstypischen Schäden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Ver-
tragspartner regelmäßig vertrauen darf.  

 
§ 23 Verbraucherschutz 

Fragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit der Energielieferung können an die EWE VERTRIEB 
GmbH, Donnerschweer Straße 22-26, 26123 Oldenburg, telefonisch unter 0800 – 393 2000 oder per 
E-Mail an info@ewe.de gerichtet werden. Zur Beilegung von Streitigkeiten kann auch die Schlich-
tungsstelle Energie beauftragt werden. Voraussetzung dafür ist, dass sich zunächst an die EWE 
VERTRIEB GmbH gewendet und keine Lösung gefunden wurde: Schlichtungsstelle Energie e. V., Fried-
richstraße 133, 10117 Berlin, Tel.: 030 – 27572 400, www.schlichtungsstelle-energie.de, E-Mail: in-
fo@schlichtungsstelle-energie.de. EWE ist zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren der Schlichtungs-
stelle Energie verpflichtet. Auch der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur informiert über 
Rechte von Haushaltskunden: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Erdgas, Telekommunikation, Post 
und Eisenbahnen Verbraucherservice, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030 – 22480 500, E-Mail: 
verbraucherservice-energie@bnetza.de. Auch die Europäische Kommission stellt eine Online-
Plattform zur Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten zur Verfügung. Auf diese Online-
Plattform kann der Kunde über den Link http://ec.europa.eu/consumers/odr zugreifen. 

 
§ 24 Gerichtsstand 

Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Stromvertrag ist der Ort der Stromab-
nahme durch den Kunden. 

 
§ 25 SCHUFA-Auskunft; Bonitätsprüfung 

Hinsichtlich der Übermittlung von Daten an die SCHUFA Holding AG wird auf die Ziffer 6 der beilie-
genden „Hinweise zum Datenschutz“ verwiesen. 

 
§ 26 Bedingungsänderungen 
(1) Änderungen dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen werden jeweils zum Monatsbeginn und erst 

nach brieflicher Mitteilung an den Kunden wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der beabsich-
tigten Änderung erfolgen muss. EWE ist verpflichtet, zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich 
mit der brieflichen Mitteilung an den Kunden die Änderungen auf ihrer Internetseite zu veröffentli-
chen. 

(2) Im Falle einer Änderung dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen gemäß Abs. 1 steht dem Kunden 
ein Sonderkündigungsrecht zu. Der Kunde ist berechtigt, den Stromvertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist in Textform zu kündigen. 

 
 
Oldenburg, im Oktober 2018 
EWE VERTRIEB GmbH 
  



 

 

Hinweise zum Datenschutz 

der EWE VERTRIEB GmbH (Stand Oktober 2018) 
 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

Datenschutz und Datensicherheit für Kunden und Nutzer haben für EWE eine hohe Priorität. 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten in allen unseren Geschäftsprozessen ist uns daher 

ein besonderes Anliegen. 

 

1.) Wer ist für meine Daten verantwortlich? 

Die verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer Daten ist EWE VERTRIEB GmbH, Clop-

penburger Straße 310, 26133 Oldenburg. Diese erreichen Sie auch unter der kostenfreien 

Rufnummer (0800) 393 2000, unter info@ewe. de sowie den Datenschutzbeauftragten der 

EWE VERTRIEB GmbH direkt unter der E-Mail-Adresse datenschutz@ewe.de. 

 

2.) Welche Rechte habe ich? 

Die zuvor genannten Kontaktdaten können Sie für das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 

DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO, das Recht auf Einschränkung der 

Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO, das Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DS-GVO sowie 

das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 35 DS- GVO nutzen. Darüber hinaus haben Sie 

die Möglichkeit, sich an die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden. In Deutschland sind 

dies die Landesbeauftragten für Datenschutz. 

 

3.) Kann ich der Verarbeitung widersprechen? 

Sofern wir eine Verarbeitung von Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen nach 

Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe f) DS-GVO vornehmen, haben Sie aus Gründen, die sich aus 

Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit das Recht, gegen diese Verarbeitung Wider-

spruch einzulegen. Das umfasst auch das Recht Widerspruch gegen die Verarbeitung zu 

Werbezwecken einzulegen. Erteilte freiwillige Einwilligungen können ebenfalls jederzeit 

widerrufen werden. 

 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen  Sie diejenigen personen- bezogenen Daten 

bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung der Geschäftsbeziehung und der 

Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren 

Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten können wir den Vertrag nicht 

abschließen. 

 

4.) Auf welcher Rechtsgrundlage verarbeitet EWE meine Daten und  für welche Zwecke tut 

sie dies? 

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt im Falle einer Vertragserfüllung auf Grundlage von 

Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe b) der EU-Datenschutz-Grund- verordnung (DS-GVO). Die 

Verarbeitung der Daten ist für die Vertragsanbah- nung, -durchführung und -abrechnung 

Ihres Vertrages erforderlich. Soweit wir von Ihnen eine Einwilligung zur Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke (z.B. zur Weitergabe von Daten im Kon-

zern) eingeholt haben, ist die Verarbeitung auf dieser Basis rechtmäßig. Eine erteilte Einwil- 

ligung kann jederzeit widerrufen werden. Das gilt auch für den Widerruf von Einwilligungser-

klärungen, die Sie uns vor der Geltung der DS-GVO am 25. Mai 2018 erteilt haben. Der 

Widerruf der Einwilligung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der 

bis zum Widerruf verarbeiteten Daten. 

 

Im Falle der Grund- und Ersatzversorgung ist die Grundlage Ihres Vertrages die bundesein-

heitliche Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grund- versorgung von Haus-

haltskunden, die Ersatzversorgung sowie die ergänzenden Bedingungen der EWE VERTRIEB 

GmbH für die Belieferung mit Energie in Ver- bindung mit Art. 6 Absatz 1 Buchstabe c) der 

DS-GVO. Hier erhalten wir Ihre Daten durch den zuständigen Netzbetreiber, hilfsweise durch 

die jeweiligen Hauseigentümer sowie Makler im Zuge der Hausverwaltung. 

 

Wir verarbeiten Ihre Daten in zulässiger Weise zur Wahrung unserer berech- tigten Interes-

sen nach Artikel 6, Absatz 1 Buchstabe f) DS-GVO. Das umfasst die Nutzung Ihrer personen-

bezogenen Daten auch, um 

 

- Ihnen Produktinformationen über Energieprodukte (z.B. Energieerzeu- gung, -

belieferung, Energieeffizienz, Elektromobilität und sonstige energienahe Leistungen und 

Services) zukommen zu lassen. 

- Maßnahmen zur Verbesserung und Entwicklung von Services und Pro- dukten durchzu-

führen, um Ihnen eine kundenindividuelle Ansprache mit maßgeschneiderten Angebo-

ten und Produkten anbieten zu können. 

- Markt- und Meinungsforschung durchzuführen bzw. von Markt- und Mei- nungsfor-

schungsinstituten durchführen zu lassen. Dadurch verschaffen wir uns einen Überblick 

über Transparenz und Qualität unserer Produkte, Dienstleistungen und Kommunikation 

und können diese im Sinne unserer Kunden ausrichten bzw. gestalten. 

- In Konsultation und Datenaustausch mit Auskunfteien (z.B. Schufa, Creditreform) zur 

Ermittlung von Bonitäts- bzw. Zahlungsausfallrisiken zu treten, insbesondere bei Vorlie-

gen der Voraussetzungen des § 31 BDSG. 

- Rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zur Verteidigung bei recht lichen Streitig-

keiten. 

- Straftaten aufzuklären oder zu verhindern (z.B. Stromdiebstahl)  

- Adressermittlung durchzuführen (z.B. bei Umzügen) 

- Ihre Daten anonymisiert zu Analysezwecken zu verwenden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen zuvor nicht genannten Zweck verarbei-

ten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestim- mungen darüber zuvor  

informieren. 

 

Als Unternehmen unterliegen wir diversen gesetzlichen Verpflichtungen (z.B. Messstellenbe-

triebsgesetz, Steuergesetze, Handelsgesetzbuch), die eine Verar- beitung Ihrer Daten zur 

Gesetzeserfüllung erforderlich machen (Art. 6 Abs. 1 c DS-GVO; Art. 6 Abs. 1 e DS-GVO). 

5.) Wo, von wem und wie lange werden meine Daten verarbeitet? 

Ihre Daten werden ausschließlich bei der EWE VERTRIEB GmbH oder bei Auf- tragsverarbei-

tern gemäß Art. 28 DS-GVO verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht oder nur nach 

Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6, Absatz 1, Buchstabe a) der DS-GVO statt. Die Daten werden 

ausschließlich innerhalb der EU gespeichert und verarbeitet. Innerhalb unseres Unterneh-

mens erhal- ten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der oben 

genannten Zwecke brauchen. Das gilt auch für von uns eingesetzte Dienst- leister und 

Erfüllungsgehilfen. Empfänger personenbezogener Daten können z.B. sein: Druckdienstleis-

ter, Callcenter, Analysespezialisten, Auskunfteien, Messtellen- und Netzbetreiber. 

 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die o.g. Zwecke. Ihre Daten werden 

erstmals ab dem Zeitpunkt der Erhebung, soweit Sie oder ein Dritter uns diese mitteilen, 

verarbeitet. Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, wenn das Vertragsverhältnis mit 

Ihnen beendet ist, sämtliche gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind und keine anderweitigen 

gesetzlichen Aufbewahrungs- pflichten oder gesetzlichen Rechtfertigungsgründe für die 

Speicherung beste- hen. Dabei handelt es sich unter anderem um Aufbewahrungspflichten 

aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO). Das bedeutet, dass wir 

spätestens nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, in der Regel sind das 10 

Jahre nach Vertragsende, Ihre personenbezogenen Daten löschen. 365 Tage nach Beendi-

gung der letzten Vertragsbeziehung werden bis zur endgültigen Löschung die Daten pseudo-

nymisiert und sind somit gegen unbefugten Gebrauch während der gesetzlichen Aufbewah-

rungsfrist geschützt. 

 

6.) Tauscht die EWE Daten mit der SCHUFA aus? 

Die EWE VERTRIEB GmbH übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene 

personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser 

Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertrags- gemäßes Verhalten oder betrügeri-

sches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Rechts-

grundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) und Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe f) der DS-GVO. Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchsta-

be f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der EWE 

VERTRIEB GmbH oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und 

Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfor-

dern, überwiegen. Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher 

Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a und § 506 

des Bürgerlichen Gesetzbuches). 

Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der 

Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäi- schen Wirtschaftsraum und in 

der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbe-

schluss der Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur Beurtei-

lung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur 

Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO ent- 

nommen oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden. 

 

Da unsere Datenverarbeitung Änderungen unterliegt, werden wir auch unsere Datenschutz-

informationen von Zeit zu Zeit anpassen. Wir werden Sie über Änderungen rechtzeitig 

informieren. 
 

EWE VERTRIEB GmbH Sitz der Gesellschaft: Cloppenburger Straße 310, 26133 Oldenburg Handelsregister Amtsgericht Oldenburg HRB 207052 
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